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1. Bauarbeitenverordnung 
BauAV
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Bauarbeitenverordnung BauAV

• Ist eine Verordnung des Bundes

• Überarbeitete Version trat am 1.1.2022 in 
Kraft

• Der VSSM nahm aktiv an der Vernehm-
lassung teil (siehe vssm.ch, Politik/
Stellungnahmen):

− Forderung nach besseren Standards 
auf Baustellen (Zufahrt, Aufzug, Lagerplätze usw.)

− Verzicht auf schriftliches Konzept, da die Branche über Branchenlösung 
verfügt



Bauarbeitenverordnung | a.o GV Verband Schreiner Thurgau, 17.11.2022 5

Gegenstand und Geltungsbereich

Gegenstand
Die Verordnung legt die Massnahmen fest, die für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten 
getroffen werden müssen.

Was sind Bauarbeiten?
Die Erstellung, die Instandstellung, die Änderung, der Unterhalt, die Kontrolle, der 
Rückbau und der Abbruch von Bauwerken, einschliesslich der vorbereitenden und 
abschliessenden Arbeiten.

Fazit: Betroffen sind sämtliche Arbeiten, welche durch den Schreiner auf dem 
Bau ausgeführt werden. 
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Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der BauAV

Der Arbeitgeber ist in der Pflicht, die BauAV umzusetzen:
• Abklärungen bezüglich schädlicher Stoffe, wie z.B. Asbest
• Anbringen von Ergänzungen in Werkvertrag, wenn sicherheitsrelevante 

Positionen fehlen
• Bereitstellen von Sicherheits- und Gesundheitskonzept, insbesondere mit 

Angaben zur Notfallorganisation (Notfallnummer, Arzt, Spital, Feuerwehr usw.)
• Durchsetzung der Helmtragpflicht bei Gefahr von herunterfallenden 

Gegenständen und Materialien (z.B. wenn Kran auf Baustelle noch in Betrieb)
• Gewährleisten sicherer Verkehrswege: Baustellenzugang 1m, restliche 

Durchgänge 0.6m
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2. Schriftliches Konzept zu Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz
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Lösungsansatz SIKO – Voraussetzung und Ziel

• Es wird vorausgesetzt, dass der Betrieb die Anforderungen der ASA-
Richtlinie umsetzt und somit ein betriebliches Sicherheitssystem 
aufgebaut hat. Dies kann nachgewiesen werden, wenn der Betrieb die 
von der EKAS zertifizierte Branchenlösungen SIKO-S umsetzt. 

• Ziel der Schutzkonzepte ist die Verbesserung der Sicherheit auf 
Baustellen. Deshalb sollen die Konzepte praxistauglich sein und 
vorzugsweise als AVOR-Dokumente verwendet werden
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Lösungsansatz SIKO - Gefährdungsorientiert

Grundsätzlich ist gemäss BauAV für alle Bauarbeiten 
ein SiGeKo erforderlich. Die SIKO empfiehlt insbesondere 
bei folgenden Arbeiten die Erstellung eines Konzepts:
• Arbeiten (an Fenstern, Treppengeländer, usw.), 

wenn Absturzhöhe mehr als 2 Meter
• Arbeiten im Rohbau
• Abbrucharbeiten bei Gebäuden mit Erstellungsjahr vor 

1990 (Asbest)
• Arbeiten auf der Baustelle, bei denen schwere Lasten 

bewegt werden
www.siko2000.ch
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Vorlage SIKO, für Erstellung von Konzept

Objekt / oder «Standardkonzept» (bei immer wiederkehrenden 
Arbeiten (Reparaturen, Kleinaufträge, usw.

Grundsätze zum Verhalten auf Baustellen

Notfallorganisation

Mögliche erwartete Gefährdungen / Erforderliche 
Massnahmen

Hinweis auf ergänzende Unterlagen
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Vorlage SIKO, für Erstellung von Konzept, Zusatzblatt 1

Ablauf- und Massnahmenplan

Ausbildungsnachweis 
• (Arbeiten mit besonderen Gefahren)

Planung PSA 
• (Persönliche Schutzausrüstung)
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Baustellenkontrollplan

Rapportierung Baustellenkontrollen

Vorlage SIKO, für Erstellung von Konzept, Zusatzblatt 2
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3. Einschränkungen bei 
Arbeiten mit tragbaren Leitern
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Aussage der BauAV zu Leitern

• Bei Anstellleitern dürfen die obersten drei Sprossen nur dann bestiegen werden, 
wenn beim Austritt eine Plattform und eine Haltevorrichtung vorhanden sind.

• Bei Bockleitern dürfen die obersten zwei Sprossen nicht bestiegen werden. 
Bockleitern dürfen nur vom Leiterfuss her begangen und verlassen werden.

• Von tragbaren Leitern aus dürfen Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn kein 
anderes Arbeitsmittel in Bezug auf die Sicherheit besser geeignet ist.

• Ab einer Absturzhöhe von mehr als 2 m dürfen Arbeiten von tragbaren Leitern 
aus nur von kurzer Dauer sein und es sind Absturzsicherungsmassnahmen zu 
treffen.
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1. Wahl als Alternative zu Leitern
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Sicherheitsregeln zu Anstell- und Bockleitern
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Sicherheitsregeln zu Anstell- und Bockleitern
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4. Asbest
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Aussage in BauAV zu Asbestsanierungen

• Die Meldepflicht für anerkannte Asbestsanierungsunternehmen wurde 
ausgeweitet (Art. 86). 

− Spezialistinnen und Spezialisten für Asbestsanierungen müssen in 
Abständen von höchsten 5 Jahren eine Fortbildung besuchen (Art. 85). 

− Anerkannte Asbestsanierungsunternehmen müssen eigene 
Spezialistinnen und Spezialisten für Asbestsanierungsarbeiten 
beschäftigen. Zudem müssen sie mindestens zwei weitere eigene 
Mitarbeitende beschäftigen, die für diese Arbeit instruiert und bei der Suva 
zur medizinischen Vorsorgeuntersuchung gemeldet sind (Art. 83).
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Asbest birgt weiterhin eine Gefahr

 In Gebäuden mit Baujahr vor 1990 muss immer mit 
Asbest gerechnet werden

 Es besteht eine Ermittlungspflicht für Arbeitgeber 
(BauAV)

 Asbest befindet sich in:
− Fensterkitt, Kitt auf Fenster-Anschlagflächen
− Hitzeisolation bei Einbauherdplatten und Öfen
− Türaufdopplungen zu Brandschutzzwecken
− Verkleidungen in Elektrotableau
− Unterlagen von Beleuchtungsmitteln / Lampen
− Wand- und Bodenbeläge in Badezimmer und Küchen

Fallzahlen sind in der Schreinerbranche nach wie vor 
am steigen.
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Zum Referenten

Daniel Furrer
Direktor VSSM
a.i. Bereichsleiter Technik & 
Betriebswirtschaft

Direkt 044 267 81 30
daniel.furrer@vssm.ch • VSSM – Ihr Kompetenzzentrum

• Unternehmensnachfolge
• Unternehmensbewertung
• Businessplan / Erfolgreiche 

Unternehmenszukunft
• BAB – Betriebsabrechnungsbogen
• Fachexpertisen
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Herzlichen Dank
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